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             IN HESSEN UND NASSAU  
 

Bericht der Kirchenleitung zur Resolution zum Thema 

„Lärmbelastung durch Flugverkehr“ 

Auszug aus der Resolution zum Thema „Lärmbelastung durch Flugverkehr“       
(Beschluss Nr. 17 der 5. Tagung der Elften Kirchensynode): 

„3. Verweisend auf zahlreiche Stellungnahmen und Beschlüsse der Kirchensynode und der Kirchenlei-
tung seit Beginn der Mediation (1998) und insbesondere gemäß ihren Beschlüssen vom April 2008 
und Mai 2011 bittet die Kirchensynode die Kirchenleitung, bei der Hessischen Landesregierung 
darauf zu dringen, dass die Umsetzung des Nachtflugverbots nicht im beschleunigten Planverfah-
ren erfolgt. Vielmehr soll eine Anhörung erfolgen, bei der auch die betroffenen Gemeinden darle-
gen können, dass und wie sie in besonderer Weise durch Fluglärm belastet sind. Weiterhin wird 
die Kirchenleitung gebeten, alles zu tun, damit einzelne Kirchengemeinden oder Gemeindeverbän-
de der EKHN den Klageweg gegen die Beeinträchtigung ihrer Grundrechte beschreiten können. 
Dazu gehören u.a. ausreichende juristische und finanzielle Hilfen und die umfassende theologische 
Beantwortung der Frage, welche Handlungen im Rahmen des kirchlichen Bezugssystems religiö-
ser Natur sind und wie und in welchem Ausmaß sie durch den Fluglärm gestört werden. Die Kir-
chensynode bittet die Kirchenleitung zu prüfen, ob die Gesamtkirche selbst Klage gegen die Verur-
sacher bzw. Verantwortlichen des vom Betrieb des Frankfurter Flughafens ausgehenden Lärms 
erheben kann, und erbittet zu ihrer nächsten Tagung im November 2012 einen entsprechenden 
Bericht.“ 

 

Bericht der Kirchenleitung über die Ausführung des Beschlusses: 

1. Aufforderung an die Hessische Landesregierung, das Nachtflugverbot nicht im beschleunig-
ten Planverfahren umzusetzen 

Mit Schreiben vom 4. Mai 2012 hat der Kirchenpräsident den Hessischen Ministerpräsidenten über die 
Resolution der Elften Kirchensynode der EKHN auf ihrer 5. Tagung zum Thema „Lärmbelastung durch 
Flugverkehr“ informiert. Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen in Hessen am Sitz der Landesregie-
rung hat mit gleichem Datum die Fraktionsvorsitzenden aller im Landtag vertretenen Parteien über die 
Resolution in Kenntnis gesetzt. 

Mit Schreiben vom 16. Mai 2012 hat der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier geantwortet. Er 
verweist auf das Mediationsergebnis und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zum Nachtflug-
verbot. Er sagt zu, „das Urteil des Gerichtes nun 1:1“ umzusetzen. Des Weiteren führt er ein Maßnah-
menpaket zum aktiven und passiven Schallschutz an, das „konkrete Entlastungen der Anwohnerinnen 
und Anwohner des Frankfurter Flughafens bewirkt und zu spürbarer Lärmminderung führen wird“. Wei-
ter schreibt er: „Es ist meine feste Absicht, zu einer deutlichen Verminderung des Fluglärms zu kom-
men.“  

Mit Schreiben vom 30. Mai 2012 hat der Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Dieter 
Posch, geantwortet: „Das Bundesverwaltungsgericht hat am 4. April 2012 ausdrücklich bestätigt, dass 
eine Regelung des nächtlichen Flugbetriebs ohne planmäßigen Flüge während der Mediationsnacht 
(23:00 Uhr bis 05:00 Uhr) und mit jahresdurchschnittlich 133 planmäßigen Flügen in den Nachtrand-
stunden (22:00 Uhr bis 23:00 Uhr und 05:00 Uhr bis 06:00 Uhr) am Frankfurter Flughafen rechtmäßig ist 
und ohne Durchführung umfangreicher neuer Ermittlungen und Abwägungen umgesetzt werden kann. 
Ein Planergänzungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung ist danach rechtlich nicht erforderlich.“ 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, MdL Dr. Christean Wagner, hat mit Schreiben vom 24. Mai 2012 auf 
die Resolution der Kirchensynode geantwortet. Darin kritisiert er die Position der Synode wie folgt: „Im 
Hinblick auf die bereits durchgeführte umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des Plan- 
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feststellungsverfahrens ist die Kritik von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD an einer zu schnellen 
Umsetzung des Nachtflugverbotes unverständlich. Insbesondere irritiert uns aber, dass die Synode ge-
nau in diesem verwaltungstechnischen Punkt die Position der Opposition im Hessischen Landtag über-
nimmt. Es ist nicht nachvollziehbar, warum über einen langen Zeitraum eine möglichst schnelle Umset-
zung der absoluten Nachflugbeschränkung gefordert wurde, jetzt aber deren rasche Realisierung blo-
ckiert werden soll. Dies dient gerade nicht der gewünschten und notwendigen Befriedung der Situation.“ 

Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen in Hessen am Sitz der Landesregierung hat entsprechend 
mit den Fraktionsvorsitzenden die Resolution erläutert. Aus den Schreiben und den Gesprächen mit 
Vertretern der Hessischen Landesregierung ist deutlich geworden, dass sich an der inhaltlichen Positio-
nierung der Regierungskoalition bislang leider keine Änderung ergeben hat. Das Thema wird erneut im 
November bei der ersten „Augustin-Runde“ (halbjährliche Treffen der Landesminister mit dem Beauf-
tragten der Evangelischen Kirchen in Hessen am Sitz der Landesregierung) mit dem neuen Wirt-
schaftsminister, Staatsminister Florian Rentsch, aufgerufen werden. 

 

2. Prüfung eines Klageweges für Kirchengemeinden oder die EKHN gegen die Beeinträchtigung 
des Grundrechts auf Religionsausübungsfreiheit 

Bereits vor der Verabschiedung der Resolution der Elften Kirchensynode der EKHN auf ihrer 5. Tagung 
hat die Kirchenleitung der EKHN das Kirchenrechtliche Institut der EKD mit der Erstellung einer gutach-
terlichen Stellungnahme beauftragt, um klären zu lassen, ob 

 1.  durch den vom Frankfurter Flughafen ausgehenden Fluglärm anliegende Kirchengemeinden  
 in ihrer Religionsausübungsfreiheit verletzt werden und, wenn dies bejaht würde, 

 2.  welcher Rechtsweg einzuschlagen wäre, um die Verletzung der Religionsausübungsfreiheit 
  gerichtlich überprüfen zu lassen. 

Das Kirchenrechtliche Institut der EKD kommt in seiner als Anlage beigefügten gutachterlichen Stel-
lungnahme vom 10. September 2012 zu dem Ergebnis, dass der Fluglärm zwar durch die Beeinträchti-
gung von Gottesdiensten und Beerdigungen den von Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 des Grundgesetzes (GG) 
garantierten Schutzbereich berühre, aber keinen rechtswidrigen Eingriff in das Grundrecht der Religi-
onsausübungsfreiheit darstelle. 

Ein klassischer Eingriff läge vor, wenn ein staatlicher Rechtsakt gezielt und unmittelbar die Grund-
rechtsposition des Grundrechtsträgers durch Befehl oder Zwang beeinträchtige. Der Planfeststellungs-
beschluss sei zwar ein staatlicher Rechtsakt, jedoch sei er nicht darauf gerichtet, unmittelbar in die Re-
ligionsausübungsfreiheit der sich im Umfeld des Flughafens befindlichen Kirchengemeinden und Gläu-
bigen einzugreifen. Im Planfeststellungsverfahren wurde die EKHN angehört und ihre Stellungnahme 
fand Eingang in die Abwägung des Ministeriums hinsichtlich der nachhaltigen Störungen durch 
Lärmbelastung. Damit habe das Ministerium im Planfeststellungsbeschluss die Bedeutung und 
Tragweite des Grundrechts der Religionsausübungsfreiheit weder verkannt, noch unbeachtet gelassen, 
so dass auch hierin kein Eingriff gesehen werden könne.  

Unter Zugrundelegung des modernen Eingriffsbegriffs seien für die Bejahung eines Eingriffs zum einen 
der Schutzzweck der Norm und zum anderen die Intensität des staatlichen Handelns, mit der auf das 
grundrechtliche geschützte Gut eingewirkt wird, maßgebend. Der Planfeststellungsbeschluss und der 
Anpassungsbescheid seien Rechtsakte des Staates, die jedoch weder die Religionsausübung verbie-
ten, noch sanktionieren. Die Religionsausübung würde den Betroffenen nicht unmöglich gemacht, denn 
kirchliches Leben (bspw. Gottesdienste, auch im Freien, und Beerdigungen) seien weiterhin trotz Flug-
lärm möglich. Die für die rechtliche Relevanz einer mittelbaren Beeinträchtigung und der Bejahung ei-
nes Grundrechtseingriffs erforderliche höhere Intensität der Beeinträchtigungen durch staatliches Han-
deln  
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bzw. die Erheblichkeit der Grundrechtsbeeinträchtigung seien nicht gegeben. Der Fluglärm träfe alle 
Bewohner der betroffenen Gebiete gleichermaßen. Kirchengemeinden würden nicht als besonders be-
troffen oder schützenswert angesehen werden. Das Grundrecht biete keinen absoluten Schutz vor Be-
einträchtigungen jeglicher Art. Es schütze nur gegen staatliches Handeln, durch welches die Religions-
ausübung verboten oder zum Anknüpfungspunkt für eine staatliche Sanktion genommen würde. Die 
Beeinträchtigung durch Fluglärm stehe nicht mit dem dargestellten Schutzzweck des Grundrechts im 
Zusammenhang und sei daher auch nicht als Eingriff zu qualifizieren. Art. 4 Abs. 2 GG habe den Zweck, 
Menschen zu ermöglichen, ihre Religion auszuüben, nicht aber, sie vor Fluglärm zu schützen, wenn-
gleich sie bei ihrer Religionsausübung durch den Fluglärm tangiert werden. Denn nicht jede Einwirkung 
auf die Religionsausübungsfreiheit, hier ohne religionsregelnde Tendenz, stelle einen rechtfertigungs-
bedürftigen Eingriff dar.  

Da in dem vom Frankfurter Flughafen ausgehenden Fluglärm und dem dem Ausbau zugrundeliegenden 
Planfeststellungsbeschluss kein Eingriff in die Religionsausübungsfreiheit zu sehen sei, rät das Kirchen-
rechtliche Institut davon ab, auf der Grundlage von Art. 4 Abs. 1 und 2 GG rechtliche Schritte gegen den 
Planfeststellungsbescheid oder den Anpassungsbescheid einzuleiten. Abgesehen davon seien diese 
Bescheide bereits bestandskräftig. Mangels Vorliegens eines Grundrechtseingriffs hätten auch Klagen 
der EKHN oder der Kirchengemeinden vor dem Bundesverfassungsgericht oder dem Landesverfas-
sungsgericht keine Aussicht auf Erfolg. 

Die Kirchenleitung hat großes Verständnis für die Kirchengemeinden und die Menschen, die vom Flug-
lärm betroffen sind. Sie sieht jedoch auf Basis des Gutachtens keine erfolgversprechende Möglichkeit, 
mit dem Argument des Eingriffs in die Religionsausübungsfreiheit juristische Maßnahmen gegen die 
Lärmbelastung zu ergreifen. Ungeachtet dessen wird die Kirchenleitung das Thema Fluglärm weiter be-
raten und sowohl beim Flughafenbetreiber als auch bei den politisch Verantwortlichen darauf dringen, 
dass Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung weiter geprüft und umgesetzt werden (Beschluss vom 
27. September 2012). 

 

3. EU-Verordnung über „Regeln und Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf 
Flughäfen“ 

Am 26. Juni 2012 hat Dr. Hubert Meisinger, Referent für Umwelt und Technikentwicklung im Zentrum 
Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN, brieflich bei der Bevollmächtigten des Rates der EKD in 
Brüssel, Frau Oberkirchenrätin Katrin Hatzinger, darum gebeten, die Positionierungen der EKHN zum 
Thema Flughafenausbau im Rahmen der Diskussion um eine EU-Verordnung über „Regeln und Verfah-
ren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen“ an den zuständigen EU-Kommissar für 
Verkehr, Herrn Siim Kallas, weiterzuleiten. Der EU-Verordnungsentwurf enthielt ursprünglich einen Arti-
kel, nach welchem der Kommission die Befugnis übertragen werden sollte, Entscheidungen der Mit-
gliedstaaten über Betriebsbeschränkungen an Flughäfen auszusetzen. Im Falle des Frankfurter Flugha-
fens hätte dieser Artikel möglicherweise dazu herangezogen werden können, das Nachtflugverbot zu 
unterlaufen. Mit Schreiben vom 26. September 2012 hat Frau Oberkirchenrätin Katrin Hatzinger mitge-
teilt, dass sich das EKD-Büro Brüssel mit den Bedenken der EKHN an die Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland bei der EU gewandt und dabei die Auskunft erhalten habe, dass nach dem 
jetzigen Stand der Verhandlungen zu dem EU-Verordnungsentwurf der fragliche Artikel entfallen sei. 
Damit werde die letztliche Entscheidungsfreiheit der nationalen Behörden gewahrt. Voraussichtlich wer-
de die Verordnung im nächsten Jahr durch das Europäische Parlament verabschiedet. 
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4. Runder Tisch Lärm in Rheinland-Pfalz  

In Absprache mit Dr. Thomas Posern, dem Beauftragten der Evangelischen Kirchen im Lande Rhein-
land-Pfalz, vertritt Dr. Hubert Meisinger die evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz beim „Runden 
Tisch Lärm“ des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten, der erst-
mals am 2. Juli stattfand. Darüber hinaus haben Gespräche und Kontakte mit politischen Vertretern zum 
Thema Flughafenausbau auf Landes- und Bundesebene stattgefunden, darunter mit Michael Hartmann 
(Wahlkreis Mainz), dem Innenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, zu einem „Dialogpa-
pier der Projektgruppe ‚Infrastrukturkonsens’ der SPD-Bundestagsfraktion“ mit dem Titel „Die Flugha-
feninfrastruktur in Deutschland im Konsens mit Bürgerinnen und Bürgern fortentwickeln“.  

 

5. Weitere Initiativen  

Kirchenpräsident Dr. Volker Jung hat die seit Beginn des Jahres begonnen Treffen mit dem Vorstands-
vorsitzenden der Fraport AG, Dr. Stefan Schulte, gemeinsam mit Karl Kardinal Lehman und Bischof 
Tebartz-van Elst zuletzt am 14. August 2012 fortgesetzt und dort die Position der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau zum Thema Fluglärm eingebracht. Eine nächste Begegnung soll im Dezember 
2012 stattfinden. Darüber hinaus stand das Büro des Kirchenpräsidenten sowie der Dekan des Deka-
nats Hochtaunus, Eberhard Kühn, in Kontakt mit der vom Fluglärm durch die neue Nordwestbahn be-
sonders betroffene Kirchengemeinde Flörsheim, dem dortigen Arbeitskreis „Grundrecht auf ungestörte 
Religionsausübung“ und dem Dekanat Mainz. Die jeweiligen Anregungen aus der Region konnten da-
durch in die Beratungen zur Flughafenthematik schnell einfließen.  

 

 

Anlage:  Gutachterliche Stellungnahme zur Themenstellung: „Verletzung der Religionsausübungs- 
 freiheit durch Fluglärm“ des Kirchenrechtlichen Instituts der EKD vom 10. September 2012 

 

 

Federführung: OKR Schwindt, Rahn, Löw  
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